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1. Einleitung und Grundlagen 

1.1 Anlass und Aufgabe 
 

Die Firma MGB, Fliesen & Naturstein GmbH beabsichtigt auf ihrem Firmengelände eine Erweiterung 

bzw. Ergänzung der vorhandenen Produktions- und Lagerstätten. Es ist geplant, neben dem vorhan-

denen Baukörper eine zweite Halle zu errichten. Das Betriebsgelände liegt im Außenbereich. Anläss-

lich des geplanten Erweiterungsbaues ist es vorgesehen, für die Fläche einen Bebauungsplan aufzu-

stellen. 

Art der baulichen Nutzung Standort (Lage, Nutzung) Fläche 
 

 

Gewerbegebiet 

 

 

 

 

 

Produktionshalle, Zufahrten, Park-

plätze, Betonflächen 

 

Mühlenbeck, östlicher Ortsrand 

 

Gewerbefläche im Außenbereich mit den Biotop-

typen: 

 

 

05.4      Nährstoffreiche Stillgewässer (SE) 

5.6.4     Feuerlöschteich (SYL) 

14.8.2   Gewerbegebiet (OIG) 

 

14.11.3 Brache der Verkehrs- u. Industrie- 

               flächen (OBV) 

 

 

gesamt 

15.380 m² 

 

davon 

 

90 m² 

330 m² 

8.272 m² 

 

6.715 m² 

 

Gemäß § 2 Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) ist im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen 

ist für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtli-

chen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben 

und bewertet werden. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissens-

stand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bau-

leitplans angemessenerweise verlangt werden kann. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Ab-

wägung zu berücksichtigen. Die Umweltprüfung zum Bebauungsplan bzw. zum Plangebiet erfolgt im 

vorliegenden Umweltbericht. 

 

Nach § 1a Abs. 3 BauGB sind die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beein-

trächtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts 

in der Abwägung zu berücksichtigen (Eingriffsregelung). 

 

Bestimmte Arten unterliegen einem besonderen bzw. einem strengen Schutz gemäß § 44 des Bun-

desnaturschutzgesetzes (BNatSchG). 

 

1.2 Lage und Kurzcharakterisierung des Standortes 
 

Das Bearbeitungsgebiet liegt ca. 600 m östlich des Ortsrandes der Gemeinde Mühlenbeck an der 

Kreisstraße 62 „Warsower Straße“. Im Süden wird das Gebiet durch die Kreisstraße begrenzt. Auf der 

Ost-, Nord- und Westseite schließen an das Gebiet landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen an. 



 

Abb. 1 Übersichtsplan. Quelle: GeoPortal MV, 2017 

 

 

Abb. 2 Das Plangebiet (rot umrandet) aus der Luft. Quelle: GeoPortal MV, 2017 

Das Plangebiet umfasst die Betriebsflächen der Firma MGB, Fliesen & Naturstein GmbH mit den fol-

genden Flurstücken: Gemarkung Mühlenbeck Flur 2, Flurstücke 19/1 und 19/3 



 

Die Flurstücke befinden sich im Besitz der Firma MGB, Fliesen & Naturstein GmbH. Der Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanes umfasst ca. 15.380 m². Im östlichen Teil des Geltungsbereiches befindet 

sich eine Gewerbehalle, der übrige Teil des Plangebietes ist zum großen Teil mit Betonplatten versie-

gelt und dient als Park- und Lagerfläche. Im Norden der Fläche befinden sich zwei Wasserbecken. 

 

1.3 Schutzgebiete 

1.3.1  Internationale Schutzgebiete 
 

Internationale Schutzgebiete im Umfeld: 

 

FFH-Gebiet: DE 2533-30, Sude mit Zuflüssen, Entfernung ca. 600 m 

 

 

 
Abb. 3 Internationale Schutzgebiete im Umfeld des Plangebietes (roter Kreis). FFH-Gebiet = blau 

schraffiert. Quelle: Geoportal MV, 2017 

 

Aufgrund der Entfernung des Schutzgebietes zum Bearbeitungsgebiet und der nur lokal relevanten 

Auswirkungen des hier geplanten Vorhabens sind keine Beeinträchtigungen der Erhaltungs- und 

Entwicklungsziele des FFH-Schutzgebietes zu erwarten. 

 

1.3.2 Nationale Schutzgebiete 
 

Nationale Schutzgebiete im Umfeld des Plangebietes sind nicht vorhanden. 

 

1.4 Plankonzept 
 



Der Bauleitplan soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Entwicklung des Betriebs-

standortes der Firma MGB, Fliesen & Naturstein GmbH schaffen. Vorgesehen ist die Errichtung einer 

Gewerbehalle mit einer maximalen Traufhöhe von 10 m geplant. Die Halle soll seitlich neben der 

bereits bestehenden Halle errichtet werden und dieser Halle in Form und Ausmaße ähnlich sein. Die 

Fläche, die bebaut werden soll, ist bereits seit mehreren Jahrzehnten mit Betonplatten versiegelt. Die 

verkehrsmäßige Erschließung innerhalb des Baugebietes ist durch die bestehende Halle bereits gege-

ben. 

 

2. Standortmerkmale und Schutzgüter 

2.1  Mensch und Nutzung 
 

Wohn- und Erholungsfunktion 

Die Wohnfunktion ist im Plangebiet nicht vorhanden. Der Bereich ist durch seine gewerbliche Nut-

zung geprägt. Die nächsten Wohngebäude sind ca. 600 m entfernt. Der Standort hat keine Erho-

lungsnutzung. 

 

Land- und Forstwirtschaft, Energienutzung 

Diese Nutzungsformen sind im Bearbeitungsgebiet nicht vorhanden. Der Bereich ist jedoch von 

landwirtschaftlichen Nutzflächen umgeben. 
 

2.2 Oberflächen- und Grundwasser 
 

Der Planbereich liegt in keinem Wasserschutzgebiet. Der Abstand zum Wasserschutzgebiet „Hülse-

burg“ MV_WSG_2433_14 beträgt ca. 3,5 km (GeoPortal MV, 2017). Dieses wird von dem Plangebiet 
weder beeinflusst noch beeinträchtigt. Das Grundwasser steht bei ca. 11,5m bis 13,5 m Tiefe an.  

 

Im Norden des Planbereiches sind zwei kleine Stillgewässer vorhanden. Im Nordosten liegt der Rest 

eines Solles. Das Gewässer ist euthrophiert. In die Ufervegetation wird nicht eingegriffen. Durch die 

vorgesehen Planungen wird das Gewässer voraussichtlich nicht negativ beeinflusst. Das zweite Ge-

wässer liegt im Nordwesten und ist ein ehemaliger Feuerlöschteich mit einer Regelböschung und 

Foliendichtung. Er soll zukünftig als Regenwasserrückhaltebecken genutzt werden. 

 

2.3 Geologie und Boden 
 

Das Plangebiet liegt in der Landschaftseinheit „Südwestliches Altmoränen und Sandergebiet“ (vgl. 

Abb. 1), die gleichzeitig die übergeordnete Großlandschaft ist und zur Landschaftszone „Vorland der 

Mecklenburgischen Seenplatte“ gehört. Es handelt sich dabei um ein wenig reliefiertes Altmoränen-

gebiet der Saale-Kaltzeit (vgl. GLRP WM, 2008). Die Flüsse Boize, Schaale/Schilde/Motel, Sude und 

am Ostrand die Rögnitz fließen in Schmelzwasserabflussbahnen durch die teilweise durch Sander 
überdeckte Altmoräne der Elbe zu. Auf den überwiegend armen Standorten sind u. a. Heiden, Zwerg-

strauch-Vegetation, Magerbiotope, Binnendünen und Hudewald-Bereiche mit weitständigen alten 

Eichen hervorzuheben (vgl. GLP MV, 2003). 

 

Nördlich grenzt die Landschaftseinheit „Westliches Hügelland mit Stepenitz und Radegast“ an, die zur 

Großlandschaft „Westmecklenburgische Seenlandschaft“ (Landschaftszone „Höhenrücken und Meck-

lenburgische Seenplatte“) gehört (vgl. Abb. 4). Diese zeichnet sich durch Höhenrücken und Sander-

gebiete mit zahlreichen Seen aus (vgl. GLRP WM, 2008). 

 



 
Abb. 4 Landschaftseinheiten im Umfeld des Plangebietes (roter Kreis). Südwestliches Altmoränen- 

und Sandergebiet = 500; Westliches Hügelland mit Stepenitz und Radegast = 401. Quelle: GLRP WM, 

2008, Textkarte 1 Naturräumliche Gliederung 

 

Die vorherrschenden Böden im Bereich des Plangebietes sind Sand-Braunerden sowie Tieflehm-
Fahlerden. Bei Stauwassereinfluss können auch Parabraunerde-Pseudogleye vorhanden sein (s. Abb. 

5). Typisch für diese Böden ist, dass für Pflanzen notwendige Mineralstoffe stark ausgewaschen sind. 

Laut GLRP WM handelt es sich um einen Bereich mit mittlerer bis hoher Schutzwürdigkeit (vgl. Karte 

4). 

 



 
Abb. 5 Bodengesellschaften im Umfeld des Plangebietes (roter Kreis). Sand-Braunerde = 9; Tieflehm-

Fahlerde/ Parabraunerde-Pseudogley (Braunstaugley) = 13. Quelle: Geologische Karte von Mecklen-

burg-Vorpommern, 1995 

 

2.4 Klima und Luft 
 

Aufgrund der Warsower Straße (K062) bestehen erhebliche Vorbelastungen durch Schadstoffimmis-

sionen. Weiterhin befindet sich das Plangebiet nicht innerhalb von Luftaustauschbahnen zwischen 

Belastungs- und Frischluftentstehungsgebieten. Es handelt sich aufgrund der Nutzung als Gewerbe-

fläche auch nicht um ein Gebiet mit luftverbessernder Wirkung. Aufgrund der großflächigen Versie-

gelung handelt es sich eher um eine Belastungsfläche, die aber aufgrund ihrer Lage in der freien 

Landschaft und ihrer Kleinräumigkeit nur eine geringe Bedeutung hat.  

 

2.5  Landschaftsbild 
Das Landschaftsbild ist geprägt durch großflächige Ackerflächen, die nach Norden und Osten durch 

den Fluss „Sude“ begrenzt werden. Der Fluss wird durch einen Wiesen- und Gehölzbestand begleitet. 

Im Westen bestimmt der Ortsrand des Dorfes Mühlenbeck das Bild. Die Felder werden durch die mit 

einzelnen Bäumen bestandene Kreisstraße in Ost-Westrichtung durchschnitten. An dieser Straße 

liegt das Plangebiet. Eine Überlandleitung durchschneidet den Bereich von Südwest nach Nordost. 
Der Abstand zum Plangebiet beträgt unter 100 m. Diese Leitung stellt eine Störung da. Ein weiteres 

Störpotential stellt die Bestandshalle dar.  

 

Der Bereich ist gemäß GLRP WM (2008) großräumig mit mittlerer bis hoher Schutzwürdigkeit des 

Landschaftsbildes eingestuft (s. Textkarte 8 Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes). Es handelt sich 

dabei um die zweitniedrigste von vier Einstufungen („gering“, „mittel bis hoch“, „hoch bis sehr hoch“ 

und „sehr hoch“).  

 



2.6 Lebensräume und Flora 
 

Die Biotoptypen sind in Karte 01 „EAB – Bestandsplan“ dargestellt. Es dominieren Gewerbeflächen 

(Biotoptyp 14.8.2) mit 8.272 m² vor Brachen der Verkehrs- und Industrieflächen (Biotoptyp 14.11.3) 

mit 6.715 m². Randlich sind Lehm- und Tonäcker (Biotoptyp 12.1.2) vorhanden. Nährstoffreiche 

Steillgewässer (Biotoptyp 5.4) und Feuerlöschteiche (Biotoptyp 5.6.4) kommen mit jeweils einer Flä-

che kleinräumig im Norden des Plangebietes vor. 

 

Obwohl sich laut Kartenportal Umwelt M-V im Plangebiet und den daran angrenzenden Flächen kei-

ne gesetzlich geschützten Biotope befinden, ist das im Nordosten der Fläche liegende Soll als solcher 

anzusprechen. Das Soll ist in der Vergangenheit teilweise verfüllt worden. Das Gewässer ist 
eutrophiert.  

 

Unabhängig von seinem Zustand hat das Soll eine hohe Bedeutung. Die übrigen Biotoptypen haben 

nur eine eingeschränkte (Gewerbegebiet, Feuerlöschteich) bis durchschnittliche (Brache der Ver-

kehrs- und Industrieflächen; Lehm- und Tonacker) Bedeutung.  

 

2.7 Fauna 
 

Es ist davon auszugehen, dass das Schutzgut Tiere durch die Umsetzung der Planinhalte nicht ein-

griffsrelevant betroffen sein wird. Laut Fachbeitrag Artenschutz kommen keine gefährdeten oder 

seltenen Tierarten im Plangebiet vor. Das soll ist Lebensraum einer Amphibienart und könnte poten-

ziell weitere beherbergen. Die übrigen Bereiche haben für den faunistischen Artenschutz nur eine 

sehr geringe Bedeutung.  

 

2.8 Biologische Vielfalt 
 

Das Bundeskabinett hat am 07.11.2007 die „nationale Strategie zur biologischen Vielfalt“ beschlos-

sen, welche ein umfassendes Programm zur Erhaltung von Arten und Lebensräumen enthält. Die 

Bewahrung der biologischen Vielfalt, sowohl durch die Artenvielfalt als auch durch die innerartliche 
Vielfalt, ist daher auch eine übergeordnete Zielstellung des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplans 

Westmecklenburg (GLRP WM). Relevante Flächen für Maßnahmen zur Erreichung der entsprechen-

den Ziele zeichnen sich durch das Vorkommen faunistischer oder floristischer Zielarten, bestimmter 

Lebensräume aus und werden im GLRP dargestellt. Im Bereich des Planungsgebietes kommen für die 

Bewahrung der biologischen Vielfalt bedeutsame Lebensräume und Arten nicht vor (vgl. Abb. 6). 

Diese Bewertung wird durch den Fachbeitrag Artenschutz bestätigt. 

 



 
Abb. 6 Vorkommen bedeutender Lebensräume und Arten im Umfeld des Plangebietes (roter Kreis). 

Quelle: GLRP WM, 2008, Planungskarte 1 Analyse der Arten und Lebensräume - Westblatt 

 

2.9 Kulturgüter 
 

Relevante Kulturgüter sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

 

2.10 Sonstige Sachgüter 
 

Eine negative Betroffenheit von sonstigen Sachgütern ist nicht zu erwarten. 

 

3. Wirkung des Planvorhabens auf die Umwelt 

3.1 Umweltentwicklung ohne Realisierung des Planvorhabens 
 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die baurechtlichen Rahmenbedingungen für eine 

Entwicklungsperspektive der Firma MGB, Fliesen & Naturstein GmbH am Standort Mühlenbeck ge-

schaffen werden. Ohne die Realisierung der Planungsinhalte würde sich an der bestehenden Situati-

on mit vorhandener Halle und überdimensionierten, mit Ortbetonplatten befestigten Flächen nichts 
ändern.  

3.2 Umweltentwicklung bei Realisierung des Plangebietes 

3.2.1 Erschließung 
 



Die Erschließung des Plangebietes soll weiterhin über die Warsower Straße (K062) und die vorhande-

ne Einfahrt erfolgen. Ausbaumaßnahmen sind nicht vorgesehen und auch nicht erforderlich.  

3.2.2 Baubedingte Wirkung 
 

Die baubedingten Wirkungen sind die Auswirkungen auf die Schutzgüter, die während der ca. halb-
jährigen Bauzeit für den Hallenneubau einschließlich der Ergänzung der befestigten Flächen entste-

hen. Für die Zeit der Bautätigkeit ist mit einer leicht erhöhten Staub- und Emissionsbelastung durch 

Baufahrzeuge zu rechen. Diese sind in Relation zu den bestehenden Emissionen aus der Landwirt-

schaft zu vernachlässigen. Eine erhebliche Beeinträchtigung von Natur und Landschaft entsteht hier-

aus nicht. 

3.2.3 Anlage- und betriebsbedingte Wirkung 

Mit den anlagebedingten Auswirkungen sind die dauerhaften, von der baulichen Anlage verursachten 

Beeinträchtigungen auf die Umwelt zu verstehen, z. B. durch die Herstellung von Gebäuden, Fahr-

straßen und Lagerflächen.  

Die anlage- und betriebsbedingten Wirkungen des geplanten Plangebiets entsprechen einer Ver-

kehrs-, Gewerbe- und Freiraumflächennutzung. Die Frequentierung des Plangebietes wird sich erhö-

hen, bleibt jedoch im Hinblick auf die bestehende gewerbliche Nutzung in einem verträglichen Rah-

men. Das Landschaftsbild ist durch die vorhandene Lager- und Produktionshalle bereits gestört. Mit 

der geplanten Errichtung einer zweiten Halle wird diese Störung nur unerheblich vergrößert. Eine 

zusätzliche Flächenversiegelung sowie eine Inanspruchnahme von Biotopen auf diesen Flächen er-

folgt nur in einem geringen Umfang, da große Teile des bereits vollversiegelt sind. 

3.2.4 Wechselwirkungen 

 

Durch die Maßnahme können negative Umweltauswirkungen in Form von Bodenversiegelung, Bio-

topverlust sowie einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes entstehen. Wechselwirkungen, die die 

Auswirkungen auf ein oder mehrere Schutzgüter verstärken würden, sind nicht erkennbar. 

 

3.3 Vermeidung und Minimierung erheblicher Beeinträchtigungen 

 
Mit den folgenden Aspekten wird eine Beeinträchtigung von Natur und Umwelt in erheblichem Aus-

maß vermieden bzw. minimiert:  

 

- Die geplante Nutzung ist im Plangebiet bereits vorhanden. Die Erweiterung der Baukörper er-

folgt überwiegend auf bereits vollversiegelten Flächen. 

- Durch die Umsetzung der Planinhalte auf der bestehenden Gewerbefläche wird eine Belas-

tung / Beanspruchung von neuen Flächen vermieden. 

- Die vorhandene Erschließung bleibt bestehen. Es müssen keine zusätzlichen störungsarmen 

Flächen hierzu in Anspruch genommen werden. 

- Der Eingriff in das Landschaftsbild durch den Bau einer zweiten Halle kann durch die Anpflan-
zung einer Feldhecke mit Überhältern minimiert werden. 

 

Folgende Vermeidungsmaßnahmen werden vorgeschlagen: 

 

1. V1 Verzicht auf Bautätigkeit während der Dämmerungs- und Nachtzeit zur Gewährleistung 

der ungestörten Migration der Fledermäuse und Amphibien im Gebiet.  



2. V2 Bautätigkeit nur im Winterhalbjahr, wenn sich die Lurche, Kriechtiere, Fledermäuse und 

Brutvögel in Winterruhe bzw. Winterschlaf befinden (01.09. bis 01.04.) 

 

Wenn durch einen Sachverständigen / Biologen festgestellt wird, dass keine der oben ge-

nannten Tierarten sich im Baufeld befinden, kann der Bau auch nach dem 01.04. fortgesetzt 

werden. 

 

3. V3 Abzäunung des Baufeldes mit einem Amphibien- und Reptilienzaun nach Norden zu den 

beiden Regenrückhaltebecken, damit keine Tiere ins Baufeld einwandern können. 
 

Die Umsetzung der Maßnahmen dient dem Schutz besonders geschützter Arten nach § 44 BNatSchG. 

Die Verwirklichung von Verbotstatbeständen kann dadurch vermieden werden.  

 

3.4 Alternative Planungsansätze 
 

Im Rahmen des Umweltberichtes wurden gemäß Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB alternative 

Planungsmöglichkeiten betrachtet. Hierbei ist der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu 

beachten. Für das vorliegende Verfahren wurden mögliche Varianten zur Ausnutzungsintensität und 

Varianten zur räumlichen Anordnung des Vorhabens im Plangebiet geprüft. Bei einer Ausdehnung 

des Baufeldes nach Norden müssen deutlich mehr Flächen zusätzlich versiegelt werden. Die Über-

gangsflächen als Puffer zur Landschaft verringern sich. Aus diesen Gründen wurde auf eine Verlänge-

rung der vorhandenen Halle und eine im Norden angedachte Wohnbebauung verzichtet.  

 

3.5 Ermittlung der planbezogenen Wirkungen gemäß Eingriffsregelung 
 

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs erfolgt nach den „Hinweisen zur Eingriffsregelung“ (HzE 

1999). Da es sich aufgrund der geringen Größe des Planungsgebietes, der Vorbelastungen im Pla-

nungsgebiet und dem begrenzten Vorhaben um einen weniger komplexen Eingriffsfall handelt, er-

folgt eine vereinfachte Biotopwertansprache mit Hilfe des Biotoptypenkatalogs M-V . Dabei wird 
jedem vorkommenden Biotoptyp ein Wert entsprechend einer vorgegebenen Tabelle zugeordnet, 

der sich aus seiner Regenerationsfähigkeit bzw. Gefährdung ergibt. 

 

Biotoptyp Fläche Biotopwerteinstufung 

5.4 Nährstoffreiche Stillgewässer (SE) 90 m² 4 

5.6.4 Feuerlöschteich (SYL) 330 m² 0 

14.8.2 Gewerbegebiet (OLG) 8.272 m² 0 

14.11.3 Brache der Verkehrs- u. Industrieflä-

chen (OBV) 
6.715 m² 1 

12.1.2 Lehm- bzw. Tonacker (ACL) 6.270 m² 1 

 

Wie aus der Karte 02 „EAB – Eingriffe / Konflikte“ hervorgeht, müssen für den Neubau der zweiten 

Halle und der damit einhergehenden Neuordnung des Betriebshofes  995 m² Boden neu versiegelt 

werden (K1 – Verlust von Boden). Gleichzeitig werden die in diesem Bereich vorhandenen Biotope 

beseitigt. Es handelt sich dabei ausschließlich um den Biotoptyp „Brache der Verkehrs- und Industrie-

flächen“ (K2, vgl. Karte 02). Diesem Biotoptyp ist die Wertstufe 1 zugeordnet. Damit sind durch den 

unmittelbaren Eingriff nur Funktionen mit allgemeiner Bedeutung betroffen und es ergibt sich laut 
HzE ein Kompensationserfordernis von 1,0 (d. h. die ermittelte Biotopfläche wird mit diesem Faktor 

multipliziert). Bei Vollversiegelung, wie im vorliegenden Fall, erhöht sich das Kompensationserfor-

dernis um einen Betrag von 0,5 (vgl. HZE, Tab. 2, S. 95). 

 



Weiterhin können von Eingriffen grundsätzlich auch erhebliche und nachhaltige Einwirkungen auf die 

umgebende Biotoptypen innerhalb und außerhalb des Plangebietes ausgehen. Hierbei kann es sich 

um projektbezogene negative Randeinflüsse, wie z. B. Lärm, stoffliche Emissionen, Störungen, opti-

sche Reize und Eutrophierung handeln. Im vorliegenden Fall ist für die Zeit der Bautätigkeit mit einer 

leicht erhöhten Staub- und Emissionsbelastung durch Baufahrzeuge zu rechen. Diese sind in Relation 

zu den bestehenden Emissionen aus der Landwirtschaft zu vernachlässigen. Eine erhebliche Beein-

trächtigung der Umgebung entsteht hieraus nicht. Betriebsbedingt wird sich die Frequentierung des 

Plangebietes sich erhöhen. Sie bleibt jedoch im Hinblick auf die bestehende gewerbliche Nutzung 

unterhalb der Erheblichkeitsschwelle für umgebende Biotope. Mit Ausnahme des Solls kommen in 
der Umgebung keine Wertbiotope im Sinne der HZE vor, so dass die Empfindlichkeit grundsätzlich 

gering ist. Das Soll liegt in einer ausreichenden Entfernung von den Eingriffen (25 m) und kann durch 

entsprechende Maßnahmen vor baubedingten Beeinträchtigungen geschützt werden (vgl. Schutz- 

und Vermeidungsmaßnahmen). Es ergeben sich keine zu berücksichtigen erheblichen mittelbaren 

Eingriffswirkungen. 

 

Darüber hinaus ist gemäß den HzE zu prüfen, ob das Vorhaben geeignet ist, landschaftliche Freiräu-

me zu beeinträchtigen. Landschaftliche Freiräume sind bebauungsfreie, unversiegelte und nicht oder 

nur gering durch oberirdische Infrastruktureinrichtungen belastete Gebiete. Diese Merkmale treffen 

auf das Plangebiet nicht zu, da es an einer Kreisstraße liegt und auf der Fläche bereits eine Produkti-
onshalle mit umfangreichen Verkehrsflächen vorhanden ist. Der Abstand des Vorhabens zu Störquel-

len bzw. vorbelasteten Bereiche liegt damit unter 50 m. Der Freiraum-Beeinträchtigungsgrad liegt 

damit bei 1. Das bedeutet, dass sich über einen Korrekturfaktor von 0,75 das Kompensationserfor-

dernis auf 75 % reduziert (vgl. HzE, Tab. 5, S. 97).  

 

Der vollständige Kompensationsbedarf ergibt sich aus folgender Tabelle: 
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Konflikt Verlust von Bo-

den durch Versie-

gelung 

       

         

K 1 / Vollversiege-

lung 

 995,00   0,50   497,5 

K 2 / Totalverlust 

von 14.11.2 Bra-

che Industrieflä-

che 

 995,00 1 1,0  1 0,75 746,3 

K3 / Eingriff in das 

Landschaftsbild 

durch Hallenneu-

bau 

        

 Eingriff / Summe 

m²-

Flächenäquivalent 

      1.243,8 

 

Die additive Berücksichtigung von Sonderfunktionen ist für das Plangebiet nicht erforderlich, da die 

entsprechenden Kriterien nicht erfüllt werden. Es beeinträchtigt weder einen landschaftlichen Frei-

raum noch sind faunistische oder abiotische Sonderfunktionen oder Sonderfunktionen des Land-

schaftsbildes betroffen. Das Kompensationsflächenäquivalent bleibt damit bei 1.243,80. 

 



4. Kompensationsmaßnahmen 
 

Die Wertigkeit geplanter Kompensationsmaßnahmen richtet sich ebenfalls nach festgelegten Wert-

stufen (vgl. HzE, Anlage 11). Nach der Bestimmung der Wertstufe des Zielbiotoptyps ist die mögliche 

Spannbreite der Kompensationswertzahl zu ermitteln, die die besondere Lage und standörtliche Be-

dingungen berücksichtigt (vgl. HzE, Tab. 2, S. 95). Für die Entsiegelung vollversiegelter Flächen ergibt 

sich ein Zuschlag von 50 % (Faktor 0,5). Für die Wertigkeit ist weiterhin der Freiraum-

Beeinträchtigungsgrad heranzuziehen. Da im vorliegenden Fall die Kompensationsmaßnahmen im 

Plangebiet vorgesehen sind, liegt der Beeinträchtigungsgrad bei 1 (s. o.) und der Wert reduziert sich 

um den Korrekturfaktor 0,75. 

 
In der nachfolgenden Tabelle sowie in Karte 03 „EAB – Ausgleich“ sind die vorgesehenen Maßnah-

men dargestellt: 

 
  

F
lä

ch
e

, 
g

e
sa

m
t 

in
 m

² 

W
e

rt
st

u
fe

 

K
o

m
p

e
n

a
ti

o
n

s-

w
e

rt
za

h
l 

Z
u

sc
h

la
g

 E
n

t-

si
e

g
e

lu
n

g
 

F
re

ir
a

u
m

-

B
e

e
in

tr
ä

ch
ti

g
-

u
n

g
sg

ra
d

 

K
o

rr
e

k
tu

r-

fa
k

to
r 

F
lä

ch
e

n
-

ä
q

u
iv

a
le

n
t  

 Herstellung von:         

          

A 1 Entsiegelung von versiegelten 

Flächen  

225  1 0,5   112,5 Ausgleich 

K1 

A 2 Anpflanzung einer mehrreihi-

ge Hecken mit Überhältern, 

einschl. min 5 m Brachesaum 

1.185 2 2 0 1 0,75 1.777,5 Ausgleich 

K2+1 

A 3 Anpflanzung von Überhältern 

in der Hecke A2 

 X      Ausgleich 

K3 

A 4 Anpflanzung von 3 Laubbäu-

men als Ergänzung der Baum-

reihe an der Kreisstraße 

36 2 2 0 1 0,75 54,0 Ausgleich 

K3 

 Ausgleich, innerhalb des Pla-

nungsgebietes / Summe m²-

Flächenäquivalent 

      1.944,0  

 

Bei Aufsummierung der Kompensationsmaßnahmen ergibt sich bei Anwendung der HzE ein Flächen-

äquivalent von 1.944,00. Dem steht ein Bedarf von 1.243,80 entgegen. Die Bilanz ist daher mehr als 

ausgeglichen und der Eingriff damit kompensiert. 

 

5. Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 

nach Durchführung der Planung 
 

Bei einer Realisierung der Planung soll die Überwachung der Durchführung der Maßnahmen zur 

Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erfolgen. Das gilt insbesondere für die Einhaltung der 

Festsetzungen und die Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen. 

 

6. Allgemeinverständliche Zusammenfassung des Umweltberichts  
 

Entsprechend den rechtlichen Vorgaben sind Bebauungspläne einer Umweltprüfung zu unterziehen. 

Ziel der Umweltprüfung ist es, frühzeitig umfassend und medienübergreifend die jeweiligen Umwelt-



folgen des Planes zu prognostizieren und zu bewerten sowie in angemessener Weise bei der Formu-

lierung der Planaussagen diese Umweltfolgen zu berücksichtigen. Der Umweltbericht dient dazu, die 

umweltschützenden Belange der Planung als Bestandteil des Abwägungsmaterials aufzubereiten. Er 

enthält eine Beschreibung und Bewertung zu den Umweltbelangen “Tiere, Pflanzen und biologische 

Vielfalt”, “Boden”, “Wasser”, “Luft”, “Klima”, “Landschaft” “Mensch und Gesundheit”, sowie “Kultur- 

und Sachgüter”. Des Weiteren sollen die Wechselwirkungen zwischen ihnen berücksichtigt werden. 

Der Bebauungsplan sieht den Neubau einer Gewerbehalle auf einer bereits überwiegend versiegel-

ten Fläche von 995 m² vor. Bei Durchführung der vorgesehenen Vermeidungs-, Minderungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen werden keine erheblichen Umweltauswirkungen im Sinne des Gesetzes be-

wirkt. Im Sinne der Eingriffsregelung ist der Eingriff damit ausgeglichen. Ein Verbotstatbestand nach § 

44 BNatSchG wird nicht verwirklicht. 
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